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1. Instanz

Aktenzeichen S 15 AL 789/99
Datum 10.05.2001

2. Instanz

Aktenzeichen L 10 AL 243/01
Datum 11.12.2002

3. Instanz

Datum -

I. Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts NÃ¼rnberg vom
10.05.2001 wird zurÃ¼ckgewiesen.
II. AuÃ�ergerichtliche Kosten sind nicht zu erstatten.
III. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten in der Hauptsache um Arbeitslosengeld (Alg) fÃ¼r die Zeit
vom 18.06.1999 bis 14.10.1999.

Der am 1962 geborene KlÃ¤ger (Ã¤gyptischer StaatsangehÃ¶riger) arbeitete vom
13.05.1991 bis 31.03.1999 in Deutschland als Spinnereiarbeiter. AnschlieÃ�end
bezog er bis 02.05.1999 Alg. Ab 03.05.1999 studierte er an der Juristischen
FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t E. (Magisterstudium).

Am 18.06.1999 beantragte er erneut Alg, wobei er darauf hinwies, dass er neben
dem Magisterstudium nur an den Wochentagen Montag, Dienstag, Donnerstag,
Freitag und Samstag und zwar nur nachmittags von 16.00 bis 19.00 Uhr arbeiten
kÃ¶nne und zwar 18 Stunden pro Woche. Mit Bescheid vom 29.06.1999 lehnte die
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Beklagte den Antrag ab, weil der KlÃ¤ger nicht nachgewiesen habe, dass sein
Ausbildungsgang bei ordnungsgemÃ¤Ã�er ErfÃ¼llung der vorgeschriebenen
Anforderungen die AusÃ¼bung einer versicherungspflichtigen BeschÃ¤ftigung
zulasse. Im anschlieÃ�enden Widerspruchsverfahren legte der KlÃ¤ger ein
Belegblatt Ã¼ber die von ihm ab Mai 1999 besuchten Lehrveranstaltungen
(Grundkurs mit Kolloquium im Zivilrecht und Ã¶ffentlichen Recht, 14
Wochenstunden) vor. Den Widerspruch wies die Beklagte durch
Widerspruchsbescheid vom 12.08.1999 zurÃ¼ck.

Dagegen hat der KlÃ¤ger Klage zum Sozialgericht NÃ¼rnberg (SG) erhoben und
beantragt, die Beklagte unter AbÃ¤nderung des Bescheides vom 29.06.1999 in der
Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 12.08.1999 zu verurteilen, ihm fÃ¼r die
Zeit vom 18.06.1999 bis 14.10.1999 Alg zu gewÃ¤hren. Zur BegrÃ¼ndung hat er
vorgetragen: Da er Ã¼ber den Abschluss einer Ã¤gyptischen Juristischen FakultÃ¤t
verfÃ¼ge, kÃ¶nne er neben den zu besuchenden 12 wÃ¶chentlichen
Vorlesungsstunden â�� die er von Montag bis Donnerstag, jeweils von 8.00 bis
12.00 Uhr einbringe â�� noch mindestens weitere 15 Wochenstunden arbeiten.
Lernen kÃ¶nne er abends oder an den Wochenenden. Im Wintersemester reduziere
sich die Zahl der einzubringenden Stunden nochmals. Ab 15.10.1999 war der
KlÃ¤ger neben dem Magisterstudium als studentische Hilfskraft an der Technischen
FakultÃ¤t (Sonderforschungsbereich 396) fÃ¼r 15 Stunden/Woche tÃ¤tig.

Mit Urteil vom 10.05.2001 hat das SG die Klage abgewiesen, denn der KlÃ¤ger habe
die Vermutung des Â§ 120 Abs 2 Satz 1 Sozialgesetzbuch ArbeitsfÃ¶rderung (SGB
III) nicht widerlegt. Dem Studium sei jedenfalls fÃ¼r den hier streitigen Zeitraum
maÃ�gebliche Bedeutung zugekommen. Der KlÃ¤ger weise das Erscheinungsbild
eines Studenten und nicht das eines Arbeitnehmers auf.

Gegen dieses Urteil hat der KlÃ¤ger Berufung zum Bayer. Landessozialgericht
eingelegt und zur BegrÃ¼ndung ausgefÃ¼hrt: Aufgrund der vorhandenen
juristischen Vorkenntnisse aus einem juristischen Studium in Ã�gypten mit
Rechtsberatungspraxis (1987 â�� 1989) sei fÃ¼r ihn die zeitliche Belastung durch
das Magisterstudium/Magisterarbeit wesentlich geringer als Ã¼blich anzusetzen.
Einer Vorlesungsstunde sei eine Vor- und Nachbereitungszeit von lediglich 30
Minuten gegenÃ¼berzustellen. Er hÃ¤tte daneben ohne weiteres noch eine
BeschÃ¤ftigung von 25 Stunden/Woche ausÃ¼ben kÃ¶nnen. Im Ã�brigen seien
Hochschulstudenten sozialversicherungsrechtlich auch dann als Arbeitnehmer
anzusehen, wenn ihre Arbeitszeit unter 20 Stunden/Woche liege.

Der KlÃ¤ger beantragt, das Urteil des SG NÃ¼rnberg vom 10.05.2001 sowie den Be
scheid vom 29.06.1999 in der Fassung des Widerspruchsbe scheides vom
12.08.1999 aufzuheben und die Beklagte zu ver urteilen, ihm vom 18.06.1999 bis
14.10.1999 dem Grunde nach Alg zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt, die Berufung zurÃ¼ckzuweisen.

Sie verweist darauf, dass der Magisterstudiengang ein bereits abgeschlossenes
juristisches Studium voraussetze und in 2 Semestern die Grundlagen des deutschen
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Rechts vermitteln solle. Vor diesem Hintergrund sei es nicht realistisch, von einer
vom Ã¼blichen Rahmen abweichenden kÃ¼rzeren Vor- und Nachbereitungszeit
auszugehen, zumal der KlÃ¤ger bereits seit 1991 berufsfremd als Spinnereiarbeiter
tÃ¤tig gewesen sei. Die Vermutung des Â§ 120 Abs 2 Satz 1 SGB III, dass der
KlÃ¤ger nur versicherungsfreie BeschÃ¤ftigungen ausÃ¼ben kÃ¶nne, sei daher
nicht widerlegt.

Zur ErgÃ¤nzung des Sachverhalts wird auf die beigezogenen Akten der Beklagten
sowie die Gerichtsakten erster und zweiter Instanz Bezug genommen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Berufung des KlÃ¤gers ist zulÃ¤ssig (Â§Â§ 143, 144, 151 Sozialgerichtsgesetz
-SGG-), aber nicht begrÃ¼ndet. Zu Recht hat das SG die Klage abgewiesen, denn
der KlÃ¤ger hat vom 18.06.1999 bis 14.10.1999 wegen fehlender VerfÃ¼gbarkeit
keinen Anspruch auf Alg.

Ein Anspruch auf Alg setzt ua BeschÃ¤ftigungslosigkeit sowie BeschÃ¤ftigungssuche
mit VerfÃ¼gbarkeit voraus (Â§Â§ 117 Abs 1, 118 Abs 1, 119 Abs 1 SGB III). Ist der
Arbeitslose SchÃ¼ler oder Student einer Schule, Hochschule oder einer sonstigen
AusbildungsstÃ¤tte, so wird vermutet, dass er nur versicherungsfreie
BeschÃ¤ftigungen ausÃ¼ben kann (Â§ 120 Abs 2 Satz 1 SGB III in der vom
01.01.1998 bis 31.12.2001 gÃ¼ltigen Fassung). Die Vermutung des Â§ 120 Abs 2
Satz 1 SGB III konnte der KlÃ¤ger jedoch nicht widerlegen. Er hat nÃ¤mlich nicht
dargelegt und nachgewiesen, dass sein Ausbildungsgang die AusÃ¼bung einer
versicherungspflichtigen, mindestens 15 Stunden/Woche umfassenden
BeschÃ¤ftigung bei ordnungsgemÃ¤Ã�er ErfÃ¼llung der in den Ausbildungs- und
PrÃ¼fungsbestimmungen vorgeschriebenen Anforderungen zulÃ¤sst (Â§ 120 Abs 1
Satz 2 SBG III).

Nach Â§ 4 Abs 2 der Magisterordnung der Juristischen FakultÃ¤t der UniversitÃ¤t E.
vom 14.08.1992 (KWMBl II S. 542) hat der Student des Magisterstudiums an
Lehrveranstaltungen im Umfang von insgesamt 24 Semesterwochenstunden
teilzunehmen, die sich gleichmÃ¤Ã�ig auf die vorgeschriebenen 2 Semester (Â§ 4
Abs 1 Magisterordnung) verteilen sollen. Dies bedeutet, dass bei dem KlÃ¤ger unter
BerÃ¼cksichtigung von Vor-/Nacharbeit â�� hierfÃ¼r wird pro (Vorlesungs)Stunde
jeweils noch einmal der Zeitaufwand einer Stunde geschÃ¤tzt (BSG SozR 4100 Â§
103 Nr 6) â�� sowie unter BerÃ¼cksichtigung notwendiger Wegezeiten von einem
fÃ¼r das Studium zu erbringenden Aufwand von mehr als 48 Wochenstunden
auszugehen ist. Besondere Eigenschaften des Studenten (zB besonders schnelle
Auffassungsgabe) sind nicht mindernd zu berÃ¼cksichtigen (Brand in Niesel, SGB
III, 2. Auflage, Â§ 120 RdNr 14). Das Ã¤gyptische Rechtsstudium des KlÃ¤gers hat
ebenfalls unberÃ¼cksichtigt zu bleiben, da es nicht wenigstens Teile des deutschen
Magisterstudiums abdeckte. So basiert das Rechtssystem Ã�gyptens sowohl auf
Elementen der islamischen Scharia als auch des englischen und franzÃ¶sischen
Rechts (Encarta EnzyklopÃ¤die 2002). Im Ã�brigen kann fÃ¼r die Zeit vom
13.05.1991 bis 31.03.1999, in der der KlÃ¤ger nicht als Jurist, sondern als
Spinnereiarbeiter tÃ¤tig war, von einer gewissen beruflichen Entfremdung
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ausgegangen werden. Nach der Vorbemerkung der Juristischen FakultÃ¤t der
Friedrich-Alexander-UniversitÃ¤t E. zur Magisterordnung soll jedoch der Student
nach dem Ende des Studiums den Nachweis erbringen, dass er die Grundlagen des
deutschen Rechts beherrscht und in der Lage ist, in diesem Rahmen ein
ausgewÃ¤hltes Rechtsproblem wissenschaftlich vertieft zu bearbeiten. Da eine
versicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung die ordnungsgemÃ¤Ã�e ErfÃ¼llung der
fÃ¼r den Ausbildungsgang vorgeschriebenen Anforderungen nicht verhindern
durfte, wurden somit Zeit und Arbeitskraft des KlÃ¤gers Ã¼berwiegend durch das
Studium in Anspruch genommen (BSG SozR 3-2500 Â§ 5 Nr 15). Hinzu kommt, dass
der KlÃ¤ger auch die allgemeinen Voraussetzungen des Â§ 119 SGB III
(BeschÃ¤ftigungssuche) nicht erfÃ¼llte, weil Lage und Verteilung der ihm
mÃ¶glichen Arbeitszeit (nur nachmittags von 16.00 bis 19.00 Uhr) nicht ohne
Zweifel arbeitsmarktÃ¼blich waren (BSG SozR 2200 Â§ 172 Nr 14; Brand aaO RdNr
13).

Nach den gesamten tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen zeigte der KlÃ¤ger mithin das
Erscheinungsbild eines Studenten und nicht das eines abhÃ¤ngig BeschÃ¤ftigten.
Die AusÃ¼bung der von ihm ab 15.10.1999 verrichteten TÃ¤tigkeit einer
studentischen Hilfskraft fÃ¼hrt zu keinem anderen Ergebnis, da der KlÃ¤ger nach
der Arbeitsbescheinung der UniversitÃ¤tsverwaltung hierbei nicht als
versicherungspflichtig, sondern lediglich als arbeitslosenversicherungsfrei gefÃ¼hrt
wurde.

Aus diesen GrÃ¼nden ist die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des SG
NÃ¼rnberg vom 10.05.2001 zurÃ¼ckzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 Abs 1 SGG.

GrÃ¼nde, die Revision nach Â§ 160 Abs 2 Nrn 1 und 2 SGG zuzulassen, liegen nicht
vor.

Erstellt am: 03.09.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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